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InhaltVorwort

Liebe Mitarbeiterinnen,
liebe Mitarbeiter,

wir bei VIVAWEST haben eine klare Vision: 
Wir wollen erste Adresse für gutes Wohnen 
sein. Als nachhaltig agierendes Wohnungs
unternehmen stehen wir mit unserem 
Geschäfts modell im Spannungsfeld zwischen 
ökonomischem Erfolg einerseits sowie 
sozialer und gesellschaftlicher Verantwor
tung andererseits. Von großer Bedeutung 
für unseren Erfolg ist dabei das Ansehen, 
das wir bei unseren Kunden, Gesellschaftern 
und Geschäftspartnern, wie auch bei ihnen, 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
genießen.

Eine Wohnung ist nicht irgendeine Ware, 
sondern sie ist ein ganz besonderes Gut, bei 
dem Vertrauen eine große Rolle spielt. Wir 
wollen, dass sich unsere Mieter in unseren 
Wohnungen wohlfühlen und ihre Wohnun
gen als ihr Zuhause betrachten. Sie müssen 
darauf vertrauen können, dass wir einen 
fairen Umgang mit ihnen pflegen, dass wir 
aufrichtig mit ihnen kommunizieren und 

dass wir uns immer regelkonform verhalten. 
Die Anforderungen, die sich daraus für die 
Bewirtschaftung unserer Wohnungen, den 
Neubau und die wohnungsnahen Dienst
leistungen ergeben, sind in den letzten 
Jahren immer anspruchsvoller und komplexer 
geworden. Der Verhaltenskodex soll Ihnen 
dabei helfen, in Übereinstimmung mit den 
gesellschaftlichen Wertvorstellungen verant
wortungsvoll und rechtmäßig zu handeln.
 
Gegenseitiges Vertrauen, Fairness im 
Umgang miteinander und Verlässlichkeit sind 
für uns bei VIVAWEST wichtige Verhaltens
grundsätze, die wir von allen Mitarbeiter
innen und Mitarbeitern einfordern.
Wir tragen alle gemeinsam die Verantwor
tung für das Ansehen von VIVAWEST.

Ich bitte Sie daher alle sehr nachdrücklich, 
den Verhaltenskodex aufmerksam zu lesen 
und in ihrem täglichen Handeln mit Leben zu 
füllen. Compliance geht uns alle an.

Ihr

„Compliance ist mehr als das Kennen 
und Lernen von Gesetzen. Für mich 
ist wichtig, dass wir bei VIVAWEST 
praktische Verhaltensregeln für 
unseren Geschäftsalltag haben, 
die alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kennen und nach denen 
sich alle richten.“
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eigenverantwortlichen Handeln zu unter
stützen und ihm Orientierung zu geben. 
Für die Sicherstellung der Compliance ist 
jeder Mitarbeiter verantwortlich, begleitet 
durch die Führungs und Vorbildfunktion 
aller Vorgesetzten.

Dieser Verhaltenskodex fasst daher die 
wichtigsten Grundsätze und Normen für 
ein rechtmäßiges Verhalten zusammen, 
 denen alle Mitarbeiter verpflichtet sind.

Das  ComplianceSystem unterstützt die 
Mitarbeiter, sich in ihrem Arbeitsumfeld 

redlich und fair, mit Anstand und Integrität 
zu  verhalten und jeden Konflikt zwischen 
 privaten und  geschäftlichen Interessen zu 
vermeiden. Auch sollten die Mitarbeiter ge
nerell keinen Anlass geben, der das Anse
hen von  VIVAWEST  infrage stellen könnte.

Der Verhaltenskodex ist für alle Mitarbeiter 
des VivawestKonzerns verbindlich und gilt 
im geschäftlichen Umfeld und im Umgang 
mit der Öffentlichkeit sowie mit staatlichen 
Stellen und Institutionen, aber auch für das 
tägliche Mit einander innerhalb des Unter
nehmens.

VIVAWEST lebt vom Vertrauen der Kunden, 
Geschäftspartner, Anteilseigner, Mitarbei
ter1 und der Öffentlichkeit in die Leistung 
und Integrität des Unternehmens. Als lang
fristig orientiertes Immobilienunternehmen 
ist sich VIVAWEST dieser Verantwortung 
und der  damit einhergehenden Rolle in der 
Gesellschaft bewusst. Die sorgfältige Ent
wicklung und Pflege von Stadtteilen und 
Quartieren sowie die sozialen Anforderun
gen von Mietern und Beschäftigten an eine 
substanzerhaltende Wohnungswirtschaft 
und an einen fairen Arbeitgeber haben 
eine hohe Priorität bei der Ausrichtung der 

Geschäftspolitik. VIVAWEST verpflichtet 
sich daher zu klaren Grundsätzen, die den 
Rahmen für das unternehmerische wie ge
sellschaftliche Handeln des Unter nehmens 
bilden.
 
Das Handeln von VIVAWEST und der Mit
arbeiter ist bestimmt durch Eigenverant
wortung, Aufrichtigkeit, Loyalität sowie 
Respekt gegenüber den Mitmenschen und 
der Umwelt.

Dieser Verhaltenskodex erfüllt die wesent
liche Aufgabe, jeden Mitarbeiter in seinem 

1  Für die bessere Lesbarkeit des Textes wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet.
 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

1   PRÄAMBEL
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Geschäftspartner überschreitet, ist die 
Genehmigung des Compliance Officer 
einzuholen. Bewirtungen müssen sich im 
Rahmen geschäftsüblicher Gastfreund
schaft halten und der Stellung und dem 
Aufgabenbereich des Eingeladenen ent
sprechen.

Die Gewährung von Zuwendungen an 
Amtsträger ist nur in engen gesetzlichen 
Grenzen zulässig und muss im Zweifel un
terbleiben. Einzelheiten ergeben sich aus 
der Richtlinie zum Umgang mit Zuwen
dungen.

2.1.4  Nutzung von Sachvermögen
und Ressourcen des Unternehmens
Die Nutzung von Ressourcen des Unter
nehmens für private Zwecke ist grund
sätzlich untersagt. Ausnahmegenehmi
gungen können über den Vorgesetzten 
beim Compliance Officer eingeholt wer
den, es sei denn, die Nutzung ist durch 
separate Regelungen gestattet.

2.1.5  Externe Kommunikation
Offizielle Stellungnahmen, insbeson
dere gegenüber Medien, erfolgen bei 
 VIVAWEST nur durch hierzu autorisier
te Personen. Eine vorherige Abstimmung 
 mit dem Bereich Kommunikation ist
zwingend erforderlich.

2.1  REDLICHE UND REGELTREUE
FÜHRUNG DER GESCHÄFTE

2.1.1  Einhaltung aller Gesetze
und Vorschriften
VIVAWEST unterliegt zahlreichen 
Rechts  vorschriften. Die Mitarbeiter von 
 VIVAWEST müssen alle in ihrem Arbeits
umfeld einschlägigen Gesetze und Vor
schriften, freiwillig eingegangene Ver
pflichtungen und andere bindende 
Vorschriften kennen und beachten.
Es ist untersagt, hiervon abweichende 
Handlungen vorzunehmen oder abwei
chende Anweisungen zu erteilen, die zu 
einer Verletzung der in diesem Kodex ge
regelten Verhaltensweisen in der Aus
übung der Geschäftstätigkeit führen.

2.1.2  Bestechung
Jegliche aktive und passive Bestechung 
sowie deren Versuch sind bei VIVAWEST 
untersagt.

2.1.3  Geschenke und Unterhaltungsange-
bote sowie sonstige Vergünstigungen
Geschenke, Gefälligkeiten oder sonsti
ge Vergünstigungen dürfen im Rahmen 
des gesetzlich bzw. arbeitsrechtlich Er
laubten nur gewährt oder angenommen 
werden, wenn sie nicht den Rahmen der 
geschäftlichen Gepflogenheiten über
schreiten, zugleich keinen unangemes
sen hohen Wert besitzen und keine Be
stechung darstellen. Vor der Annahme 
von Geschenken und Vergünstigungen, 
deren Wert 35,– € (brutto) pro Jahr und 

2  VERHALTEN IM GESCHÄFTLICHEN UMFELD
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der Kassenführung im VivawestKonzern 
 entspricht.

2.3  INTERESSENKONFLIKTE

2.3.1  Nebentätigkeit und politisches
Engagement 
VIVAWEST begrüßt das soziale Engage
ment seiner Mitarbeiter bei der Jugend
arbeit, bei der Erwachsenenbildung, beim 
Sport sowie im karitativen und kulturellen 
Bereich, auch, soweit die Mitarbeiter dafür 
eine angemessene Vergütung/Entschädi
gung erhalten.

Nebentätigkeiten gleich welcher Art dür
fen die Verpflichtung des Mitarbeiters, sei
ne volle Arbeitskraft VIVAWEST zur Verfü
gung zu stellen, nicht beeinträchtigen. Die 
Ausübung einer Nebentätigkeit kann nach 
den Regularien des Arbeitsvertrages oder 
aufgrund kollektivrechtlicher Regelungen 
zustimmungsbedürftig oder anzeigepflich

2.2  GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN

2.2.1  Kundeninformation und Beratung
Kein Mitarbeiter von VIVAWEST darf 
Maßnahmen ergreifen oder Erklärungen 
abgeben, um den Markt oder die Kunden 
in die Irre zu führen. Kunden sollen alle 
notwendigen Informationen erhalten, die 
für eine vernünftige Entscheidung über 
den Eingang einer Geschäftsbeziehung 
notwendig sind.

2.2.2  Gleichbehandlung und Fairness
VIVAWEST behandelt alle Geschäftspart
ner in einer aufrichtigen sowie fairen Art 
und Weise.

Die Auswahl von Lieferanten und Dienst
leistern erfolgt durch die Einkaufsorga
nisation. VIVAWEST achtet bei der Aus
wahl der Lieferanten darauf, dass sie 
entsprechend den Grundsätzen dieses 
Verhaltens kodexes handeln. Die Anforde

rungen an die Geschäftspartner sind in 
den Allgemeinen Geschäfts bedingungen 
von VIVAWEST geregelt und daher 
Bestand teil der Geschäftsbeziehung.

2.2.3  Zahlungen
Die Bezahlung von empfangenen Liefe
rungen und Leistungen hat unmittelbar 
an den jeweiligen Vertragspartner zu er
folgen.

Die Zahlung erfolgt in der Regel in dem 
Land, in dem der Vertragspartner sei
nen Geschäftssitz hat. Die gesamte oder 
teilweise Bezahlung durch Barmittel ist, 
 außer in Bagatell fällen, untersagt. Vor ab
weichenden Zahlungsvereinbarungen ist 
der zuständige Unternehmens jurist ein
zuschalten. Mitarbeiter dürfen im Rah
men ihrer beruflichen Tätigkeit  Gelder 
von Kunden nur annehmen, wenn es 
der Ausführungsbestimmung unter der 
Finanz richtlinie über die Organisation 

tig sein. Die Aufnahme einer nicht nur ge
ringfügigen Tätigkeit nach §  8 Abs. 1 Nr. 1 
SGB IV ist in jedem Fall dem Compliance 
Officer anzuzeigen.

Die Annahme von Mandaten in Wirt
schaftsunternehmen (z.B. Vorstand, Ver
waltungsrat, Aufsichtsrat etc.) außerhalb 
von VIVAWEST bedarf der Zustimmung 
der Gesellschaft. Darüber hinaus ist der 
Compliance Officer zu informieren.

Sollte ein Mitarbeiter Honorarzahlungen 
oder andere Vergünstigungen für Vorträ
ge, Veröffentlichungen oder öffentliche 
Auftritte erhalten, die im Zusammenhang 
mit seiner Tätigkeit bei VIVAWEST stehen, 
so hat der Mitarbeiter dies seinem Be
reichsleiter anzuzeigen. Aufgrund des Er
fordernisses einer einheitlichen Außendar
stellung von VIVAWEST sind entgeltliche 
und unentgeltliche Vorträge, Veröffent
lichungen oder öffentliche Auftritte mit 
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dem Bereich Kommunikation im Vorfeld 
abzustimmen. Darüber hinaus ist der Com
pliance Officer zu informieren. 

Ein politisches und staatsbürgerliches En
gagement von Unternehmen und deren Ar
beitnehmern ist für das Funktionieren von 
Wirtschaft und Gesellschaft unentbehrlich. 
Deshalb begrüßt VIVAWEST dieses Enga
gement seiner Mitarbeiter und fördert es. 
Gleichfalls respektiert VIVAWEST die Ent
scheidungsfreiheit seiner Mitarbeiter zur po
litischen Selbstbestimmung. Insbesonde
re dürfen Mitarbeiter in keiner Weise direkt 
oder indirekt angehalten werden, Partei
spenden zu leisten oder eine politische 
 Partei oder die Kandidatur einer Person für 
ein politisches Amt zu unterstützen.

VIVAWESTMitarbeiter müssen ihre poli
tischen Mandate dem Compliance Officer 
melden; dieser informiert den Bereich Per
sonalmanagement.

2.3.2  Wesentliche Beteiligungen
an Wettbewerbern, Kunden und
Lieferanten
Die Tätigkeit eines Mitarbeiters, sei es im ei
genen Namen oder im Namen Dritter, darf 
nicht im Wettbewerb zu VIVAWEST stehen 
oder gegen die Interessen von VIVAWEST 
verstoßen und ist im Zweifel mit dem Com
pliance Officer abzustimmen.
 
Wesentliche Beteiligungen, auch naheste
hender Personen², an einem Wettbewerber, 
Kunden oder Lieferanten sind dem Com

2.3.5  Beauftragung von
Geschäftspartnern für private Zwecke
Mitarbeiter, die auf die Beauftragung von 
Geschäftspartnern Einfluss nehmen kön
nen oder die Auftragsausführung überwa
chen, sind verpflichtet, bei privaten Ver
tragsabschlüssen mit Firmen, die nach 
ihrer Kenntnis auch im geschäftlichen Kon
takt zu VIVAWEST stehen, den Compliance 
 Officer zu informieren. Im eigenen Interes
se sollten Angebote anderer Firmen einge
holt werden, um sicherzustellen, dass keine 
unverhältnismäßig günstigen Konditionen 
vereinbart werden. Die Annahme von un
entgeltlichen oder preislich bevorzugten 
Leistungen ist untersagt.

2.3.6  Vermietung an Mitarbeiter
Die Vermietung von Wohnungen des 
 VivawestKonzerns an Mitarbeiter er
folgt auf der Basis der jeweils geltenden 
Betriebs vereinbarungen. 

2.3.7  Verkauf von
Immobilien an Mitarbeiter
Die Veräußerung von Immobilien außer
halb des klassischen Bauträgergeschäftes 
an Mitarbeiter setzt voraus, dass im Vor
feld über den Compliance Officer ein von 
der Geschäftsführung beauftragtes Gutach
ten über den Verkehrswert eingeholt wird. 
Die Veräußerung erfolgt zum festgestellten 
Verkehrswert, soweit die Geschäftsführung 
nichts anderes bestimmt. Darüber hinaus 
wird grundsätzlich nur zur Eigennutzung 
veräußert. Anderes bedarf der Zustimmung 
durch die Geschäftsführung.

2 Nahestehende Personen im Sinne dieses Verhaltenskodexes sind insbesondere Ehe oder Lebenspartner, Eltern, Kinder, Enkel,
 Großeltern, Geschwister, verschwägerte Personen. Auch nicht verwandte Personen können nahestehende Personen sein, wenn eine
 enge persönliche Beziehung besteht.

pliance Officer anzuzeigen. Im Sinne die
ser Regelung liegt eine wesentliche Be
teiligung ab einem Anteilsbesitz von fünf 
Prozent vor.

2.3.3  Auftragsvergabe an und sonstige 
Geschäfte mit nahestehenden Personen
Geschäfte mit nahestehenden Perso
nen sind dem zuständigen Bereichsleiter 
grundsätzlich anzuzeigen. Dies gilt insbe
sondere bei Abschluss von Mietverträgen, 
Verwaltung von Mieterkonten, Vertragsab
schlüssen über Lieferungen und Leistungen 
(auch Beratungsleistungen) und Immobili
enverkäufen.

2.3.4  Beauftragung von
Unternehmen des Vivawest-Konzerns
für private Zwecke
Die Beauftragung von Unternehmen des 
VivawestKonzerns durch einen Mitarbeiter 
für private Zwecke ist zulässig. Vorausset
zung ist, dass die Beauftragung dem Com
pliance Officer im Vorfeld angezeigt wird 
und zu marktüblichen Preisen erfolgt. Die 
Marktüblichkeit ist dem Compliance Officer 
durch Vorlage des Angebotes auf Einzel
preisbasis nachzuweisen. Im eigenen Inter
esse sollten Angebote anderer Firmen ein
geholt werden, um sicherzustellen, dass 
keine unverhältnis mäßig günstigen Kondi
tionen vereinbart werden. Nach Abschluss 
des Auftrages ist die Schlussrechnung ein
zureichen. Die Annahme von unentgeltli
chen oder preislich bevorzugten Leistun
gen ist untersagt. 

2.4  SPENDEN

Spenden erfolgen in Form von Geld und 
Sachzuwendungen zur Förderung kultu
reller, sozialer, religiöser, wissenschaft
licher, politischer sowie gemeinnütziger 
Zwecke. Spenden im Namen von VIVA
WEST bedürfen je nach deren Höhe der 
Genehmigung durch die zuständigen Ent
scheidungsgremien. Sämtliche Spenden 
von VIVAWEST werden zentral von der Vi
vawest Stiftung gGmbH administriert.

2.5  GLEICHBEHANDLUNG
UND UMGANG MITEINANDER

Der Umgang der Mitarbeiter von VIVA
WEST untereinander ist geprägt von 
Wertschätzung, gegenseitigem Verständ
nis und Vertrauen sowie von Offenheit 
und Fairness. Es ist das erklärte Ziel von 
VIVAWEST, keinen Mitarbeiter, Stellenbe
werber, Kunden oder Geschäftspartner 
aus Gründen der Rasse oder wegen der 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der 
Religion oder der Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuel
len Identität zu benachteiligen oder zu be
günstigen. Alle Mitarbeiter haben bei ihrer 
Geschäftstätigkeit die Rechte und landes
spezifischen sowie kulturellen Unterschie
de eines jeden Einzelnen, mit dem sie in 
Kontakt kommen, zu respektieren. Jeder 
Vorgesetzte ist mit seinem eigenen Ver
halten Vorbild und hat für ein diskriminie
rungs und belästigungsfreies Arbeitsum
feld zu sorgen.  
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3.1  DATENSCHUTZ

Aus Respekt gegenüber der Privatsphäre 
von Mitmenschen zählt der gewissenhafte 
Umgang mit personenbezogenen Daten zu 
den Kernwerten.

Das informationelle Selbstbestimmungs
recht von Mitarbeitern, Kunden und 
Geschäfts partnern ist stets zu wahren.  Das 
unbefugte Erheben, Verarbeiten, Weiterge
ben und Nutzen personenbezogener Daten 
von Kunden, Mitarbeitern und Geschäfts
partnern ist untersagt.

3  FACHTHEMEN

3.2  IT-SICHERHEIT

Eine Vielzahl von Geschäftsprozessen bei 
 VIVAWEST wird durch ITSysteme unter
stützt. Zudem werden große  Mengen von 
Informationen digital verarbeitet und in 
Netzen übermittelt. Aufgrund der intensiven 
Nutzung von ITSystemen ist die Geschäfts
tätigkeit von VIVAWEST in  starkem Maße von 
deren Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit 
sowie der Integrität der verarbeiteten Daten 
abhängig. Sich daraus ergebende Risiken 
werden zusätzlich durch das Risiko des Ver
lustes, des Diebstahls oder der unbemerkten 
Änderung von Informationen verstärkt. Die 
Mitarbeiter von VIVAWEST sind daher zur 
angemessenen Handhabung der von ihnen 
verwendeten ITSysteme und der  darauf ge
speicherten Daten verpflichtet.

3.3  WETTBEWERBS-
BESCHRÄNKUNGEN

Es ist ein grundlegendes Prinzip von 
 VIVAWEST, dass alle Mitarbeiter in Über
einstimmung mit dem jeweils geltenden 
Wettbewerbs und  Kartellrecht handeln. 
Im Allgemeinen verbieten die Kartellge
setze Vereinbarungen und Handlungen, 
die den Handel hemmen oder den Wett
bewerb beschränken können. Zu den Ver
stößen gegen diese Gesetze gehören zum 
Beispiel Absprachen unter Wettbewerbern 
zur Fest legung oder Kontrolle von Preisen, 
zum Boykott bestimmter Lieferanten oder 
 Kunden sowie zur Aufteilung von Märkten.

3.4  STEUERRECHT UND
SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

VIVAWEST beachtet alle steuerrechtlichen 
Vorschriften im In und Ausland. Poten
zielle Steuerverkürzung durch Geschäfts
partner wird nicht unterstützt. VIVAWEST 
setzt die sozialversicherungsrechtlichen 
Vorgaben vollständig um.
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4.1  VERANTWORTLICHKEITEN

Für die Umsetzung dieses Verhaltensko
dexes ist der Bereich Geschäftsführungs
büro und Compliance unternehmensweit 
zuständig,  soweit nicht die Zuständigkeit 
für einzelne Fachthemen auf den Leiter 
der jeweiligen Bereiche oder Fachberei
che übertragen ist.

Die Mitarbeiter des Fachbereichs Com
pliance stehen allen Beschäftigten als 
Ansprechpartner sowohl zur Beantwor
tung von Fragen als auch als Berater im 
Zusammenhang mit dem Verhaltenskodex 
zur Verfügung. Sie nehmen alle eingehen
den Hinweise auf und gehen ihnen mit der 
notwendigen Sorgfalt nach. 

4  UMSETZUNG VERHALTENSKODEX

andere Bereiche, wie zum  Beispiel die 
Revision oder die Rechtsabteilung, nach 
vorheriger Information des Vorsitzen
den der Geschäfts führung eingebunden 
werden.

4.2  AUSFÜHRUNGSRICHTLINIEN

Der Verhaltenskodex kann durch Ausfüh
rungsrichtlinien konkretisiert werden, die 
im Intranet veröffentlicht werden. Dar
über hinaus können die Bereiche für sie 
spezifische Vorgaben und Regeln erlassen, 
die im Einklang mit dem Verhaltenskodex 
 stehen.

Es ist die Aufgabe des Vorgesetzten, sich 
und seine Mitarbeiter über die für das 

Die ComplianceMitarbeiter sind zur 
absoluten Verschwiegenheit verpflich
tet. Durch die Anrufung des Compli
ance  Officer  werden dem betreffenden 
Mitarbeiter  keine Nachteile entstehen, 
sofern er nicht selbst gegen Gesetze 
oder den Verhaltens kodex verstoßen hat. 
Kein  Mitarbeiter, der in redlicher Absicht 
 Mitteilung macht, muss Nachteile be
fürchten, auch dann nicht, wenn sich die 
Mitteilung als unbegründet herausstellen 
sollte. Stellt der Fachbereich Compliance 
einen hinreichenden Anfangsverdacht 
für einen Verstoß gegen die in diesem 
Verhaltenskodex enthaltenen Grundsätze 
fest, können unter Wahrung der Vertrau
lichkeit der erhaltenen Informationen für 
die weitere Sachverhaltsaufklärung auch 

persönliche Handeln einschlägig relevan
ten Richtlinien und bereichsspezifischen 
Regeln laufend zu informieren.

4.3  INFORMATIONS- UND
KONTROLLPFLICHT DER VORGESETZTEN

Alle Vorgesetzten sind verpflichtet, ihre 
Mitarbeiter über die Inhalte und die 
Bedeutung dieses Verhaltenskodexes 
regelmäßig zu informieren und zu sensi
bilisieren. Vorgesetzte sind verpflichtet, 
durch Befolgen und Umsetzen dieser 
Normen ein vorbild liches Verhalten zu 
zeigen. Sie unterstützen die Mitarbeiter 
nach Kräften, rechtmäßig zu handeln.
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4.4  MITTEILUNGSPFLICHT DER
MITARBEITER BEI KENNTNIS VON
ABWEICHUNGEN

Bei Kenntnis von Verstößen gegen diesen 
Verhaltenskodex hat jeder Mitarbeiter den 
Compliance Officer zu unterrichten. Dieser 
informiert bei begründeten Verdachtsfällen 
den Vorgesetzten.

4.5  SANKTIONEN UND KONSEQUENZEN

Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex
werden, neben den persönlichen Konse
quenzen insbesondere durch die staatliche
Verfolgung von Gesetzesverstößen, auch
nach dem geltenden Arbeitsrecht sowie 
den betrieblichen Regelungen disziplina
risch geahndet.

4.6  VERPFLICHTUNG ALLER
MITARBEITER

Jedem Mitarbeiter ist der Verhaltens kodex 
zu übergeben. Die Mitarbeiter werden 
durch den Abschluss kollektiver Vereinba
rungen auf seine Einhaltung verpflichtet. 
Anderenfalls hat jeder Mitarbeiter schrift
lich den Erhalt des Verhaltenskodexes 
und seine Verpflichtung, die ihn betref
fenden Regeln zu respektieren, zu be
stätigen. In diesem Fall ist die Erklärung 
zwingender Bestandteil der Personalakte.

4.7  UNTERSTÜTZUNG DER
MITARBEITER

Bei Fragen oder Interessenkonflikten wer
den die Mitarbeiter von den Compliance 

Verantwortlichen im Unternehmen jeder
zeit unterstützt. In Zweifelsfällen, die sich 
aus  diesem Verhaltenskodex ergeben, ist 
der  Compliance Officer hinzuzuziehen.

4.8  SCHULUNGEN

Die Mitarbeiter werden unternehmens
weit regel mäßig über aktuelle Compli
anceThemen informiert. Zu bestimmten 
relevanten Themen werden für definier
te Personenkreise spezielle Schulungen 
angeboten, an denen die Teil nahme ver
pflichtend ist. Die Teilnahme an  diesen 
Schulungen wird dokumentiert.

DIETRICH SCHULZ

VORSITZENDER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

VIVAWEST DIENSTLEISTUNGEN GMBH

„Jeder Mitarbeiter von 
VIVAWEST ist eine 
Visitenkarte für unseren 
Konzern.“



1918

Notizen

Sebastian Winkler
Compliance
Telefon: 0209 3801 1557 
EMail: sebastian.winkler@vivawest.de
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Dr. Stephan Schmidt 
Bereichsleiter Geschäftsführungsbüro/Compliance
Telefon: 0209 38013020 
EMail: stephan.schmidt@vivawest.de

Nana Vomfell 
Fachbereichsleiterin Compliance 
Telefon: 0209 38013025 
EMail: nana.vomfell@vivawest.de

Ansprechpartner



Vivawest GmbH 
Nordsternplatz 1 
45899 Gelsenkirchen 
EMail: compliance@vivawest.de


